
Entgeltordnung
Stand: Januar 2018
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E� NEUE TONHALLE 
� NECKARHALLE
� THEATER AM RING
� FRANZISKANER 

KULTURZENTRUM 
� ALTES RATHAUS

SONSTIGE
NEBENKOSTEN

PERSONALKOSTEN
Meister für Veranstaltungstechnik 42,00 Euro / Stunde
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 31,00 Euro / Stunde
Stagehand, Bühnenhelfer 25,00 Euro / Stunde
Einlass- / Saalordner 20,00 Euro / Stunde

TELEKOMMUNIKATION / TELEFONANLAGE
ISDN-Anschluss / Neue Tonhalle –
Gebühr Telefon / Faxgerät –
Leihgebühr Telefon / Faxgerät –
Wlan Free Wifi

INSTRUMENTE
Flügel / Neue Tonhalle 75,00 Euro / Tag
Klavier / Theater am Ring, Bühne 75,00 Euro / Tag
Konzertflügel / Franziskaner Konzerthaus 150,00 Euro / Tag
Instrumentenstimmung Selbstkosten

BÜHNENAUSSTATTUNG
Bühnenaufbau / Franziskaner Konzerthaus 200,00 Euro / Veranstaltung
Tanzteppich / Theater am Ring (Auf-/Abbau inklusive) 200,00 Euro / Veranstaltung
Podeste 2 x 1 m nach Aufwand
Aufbau Podesterie Neue Tonhalle 250,00 Euro / Veranstaltung

Anmerkung zur Entgeltordnung

Nebenleistungen:
1. In den NebenkostenpauschalenTAGUNG sind enthalten: Energiekosten, Reinigungskosten, Bestuhlung, Tagungs-, 

Licht- und Tontechnik (soweit in den Häusern vorhanden). Personal: 1 Fachkraft für Veranstaltungstechnik, 1 Garde-
robenkraft.

2. In den Nebenkostenpauschalen AUFFÜHRUNG sind enthalten: Energiekosten, Reinigungskosten, Bestuhlung, 
Licht- und Tontechnik (soweit in den Häusern vorhanden). Personal: 1 Meister für Veranstaltungstechnik, 1 Licht- 
und Tontechniker, Servicekräfte (1 Abenddienstleitung, 3 Garderobenkräfte). 
Zusätzliches Personal wird auf Stundennachweis, gemäß der gültigen Entgeltordnung berechnet.

Fremdpersonal und angemietete Anlagen und Geräte:
3. Sollte Technik, Anlagen, Geräte und/oder Fremdpersonal auf Wunsch des Kunden zum Einsatz kommen, so werden 

die Kosten dem Mieter weiterberechnet. 
4. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Nutzungsrichtlinien der Kultur- und Tagungsräume Villingen-

Schwenningen GmbH, sowie die entsprechende Hausordnung und die Benutzungsordnung für Szenenflächen und 
Versammlungsräume. 

Rabatte und Sonderregelungen:
1. Nichtwirtschaftliche Vereine im Sinne des BGB (sog. ideelle Vereine) mit Sitz in Villingen-Schwenningen, die von der 

Körperschaftssteuerpflicht formell befreit sind oder die auf andere Weise nachweisen, dass sie ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts 'Steuerbegünstigte Zwecke' 
der Abgabenordnung verfolgen, erhalten, wenn die Nutzung im Rahmen ihres Zweckes erfolgt, eine Ermäßgung von
50 % auf das Nutzungsentgelt. Dies gilt weiter für Veranstaltungen der Stadt Villingen-Schwenningen, der Hoch-
schulen und deren Studierendenvertretung sowie Träger der freien Wohlfahrtspflege und Selbstschutzorganisationen
mit Sitz in Villingen-Schwenningen.  

2. Veranstalter, die innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 5 Veranstaltungen durchführen, erhalten eine Ermäßigung 
von 10 % auf die (Netto-) Rechnungsendsumme. 

3. Bei einer Anmietung von mehr als 3 zusammenhängenden Veranstaltungstagen (Auf-/Abbautage werden hier nicht 
berücksichtigt) wird eine Ermäßigung in Höhe von 10% auf die (Netto-)Rechnungsendsumme gewährt.

Villingen-Schwenningen 
im Januar 2018

Die  Geschäftsführung

Kultur- und Tagungsräume 
Villingen-Schwenningen GmbH
Bertholdstraße 7
78050 Villingen-Schwenningen

Telefon +49 (0)7721 82-2391
Telefax +49 (0)7721 82-2397
info@vsraeume.de
www.vsraeume.de



NUTZUNGS
ENTGELT

NEBENKOSTEN
PAUSCHALEN

Nachtzuschlag ab 02:00 Uhr: 100,00 Euro pro Stunde
Auf- und Abbautage werden pauschal mit 50 % des Nutzungsentgelts berechnet.

Probentermine am Veranstaltungstag sind im Nutzungsentgelt inbegriffen. 
Zusätzliche Probentermine werden mit 50,00 Euro pro angefangener Stunde berechnet. 

NEUE TONHALLE
Großer Saal
Foyer
Großer Saal mit Foyer (Künstlergarderoben sind bei Bühnennutzung inklusive)
Seminarraum 1
Seminarraum 2
Seminarraum 3
Seminarraum 4
Seminarraum 5
Seminarräume gesamt

NECKARHALLE 
Großer Saal
Kleiner Saal
Foyer

THEATER AM RING
Großer Saal (Künstlergarderoben sind bei Bühnennutzung inklusive)
Kleiner Saal

FRANZISKANER KONZERTHAUS
Konzerthaus mit Chorraum
Chorraum
Sakristei
Refektorium
Foyer
Innenhof (Komödiengarten)
Aktionsraum 1
Aktionsraum 2
Franziskanermuseum (Verstärkeranlage, Beamer, Dia-Projektoren nur in Zusammenhang mit Raummiete)

ALTES RATHAUS
Ratssaal 

Nutzungs-
entgelt

bis 6 Stunden

700,00 Euro
300,00 Euro 
900,00 Euro 
200,00 Euro 
70,00 Euro 
70,00 Euro 
70,00 Euro 
100,00 Euro 
500,00 Euro 

600,00 Euro 
150,00 Euro
250,00 Euro

800,00 Euro 
300,00 Euro 

1.000,00 Euro
300,00 Euro 
150,00 Euro
250,00 Euro
250,00 Euro
200,00 Euro
200,00 Euro
135,00 Euro
150,00 Euro

250,00 Euro

Nebenkostenpauschale
TAGUNG

bis 4 Stunden

250,00 Euro 
200,00 Euro 
350,00 Euro
75,00 Euro 

                                         –   
                                          –
                                          –

75,00 Euro
150,00 Euro

200,00 Euro 
75,00 Euro
75,00 Euro

250,00 Euro
150,00 Euro 

nach Aufwand 
150,00 Euro 

–
100,00 Euro 
100,00 Euro

                                           – 

Nebenkostenpauschale
TAGUNG

bis 8 Stunden

450,00 Euro
300,00 Euro 
500,00 Euro 
150,00 Euro 

                                         –
                                         –
                                         –

150,00 Euro 

250,00 Euro

                       400,00 Euro 
150,00 Euro
150,00 Euro 

                       450,00 Euro 
                       250,00 Euro 

nach Aufwand 
250,00 Euro 

–
175,00 Euro 
175,00 Euro

– 

Nebenkostenpauschale
AUFFÜHRUNG

0

800,00 Euro
                                             –

900,00 Euro
                                             –
                                             –
                                             –
                                             –
                                             –
                                             –

600,00 Euro
–
–

900,00 Euro
200,00 Euro

400,00 Euro
200,00 Euro 

–
100,00 Euro
150,00 Euro 

                                               

                                             – 

Nebenkostenpauschale
BANKETT

bis 8 Stunden

600,00 Euro
450,00 Euro
650,00 Euro 

–
–
–
–
–  
–

600,00 Euro 
–

nach Aufwand

–
450,00 Euro

–
–
–
–

nach Aufwand 

–


